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Vollzugsregtement über die Video-Überwachung auf öffentlichem Grund

Der Stadtrat Rapperswil-Jona erlässt gestützt auf Art. 136 Bst. g) des Gemeindegesetzes (sGS
I5L.2), Art. 38 der Gemeindeordnung (SRRJ 111.01) sowie Art. 9 des Polizeireglements (SRRJ
451.001) als Vollzugsreglement:

Art. 1

Zweck Dieses Reglement regelt

a) die Bestimmungen der Örtlichkeiten im Sinne von Art. 9 Abs. 2 des
Polizeireglements mit Video-Überwachung

b) die Aufschaltung von Video-Überwachungen, die gestützt auf Art. 9
Abs. 2 des Polizeireglements auf dem öffentlichen Grund gemacht
werden, auf der Polizeistation Rapperswil-Jona

c) die nachträgliche Einsichtnahme in gespeicherte Video-Aufnahmen

d) die Kontrolle durch die städtische Fachstelle für Datenschutz

Art. 2

Bestimmung der
Ortlichkeiten mit
Video-Überwa-
chung

Einrichtung der
Überwachungs-
kameras

Aufschalten von
Vídeo-Aufnahmen
in die Polizeistatíon
Rapperswil-Jona

Die Örtlichkeiten mit Video-Überwachung werden durch den Stadtrat
durch Allgemeinverfügu ngen bestimmt. Diese werden öffentlich publi-
ziert,

Art. 3

Die Video-Kameras werden technisch so eingerichtet, dass eine Erfas-
sung weiterer als für die Überwachung notwendiger Bereiche ausge-
schlossen ist.

Art. 4

lVideo-Aufnahmen werden in der Regel ohne Aufschaltung in der polizei-
station Rapperswil-Jona gespeichert.

2sie werden in der Polizeistation Rapperswil-Jona aufgeschaltet
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Nachträgliche Ein-
sichtnahme in ge-
speicherte Video-
Aufnahmen

Protokollierung

a) unmittelbar aufgrund eines Alarms, der bei der Kantonspolizei nach
Drücken einer Alarmtaste im überwachten Bereich eingeht,

b) auf Veranlassung einer diensthabenden Person, wenn ein anderweiti-
ger Alarm eingeht, der den überwachten Bereich betrifft,

c) auf Anweisung des Leiters oder der Leiterin der in der Polizeistation
Rapperswil-Jona diensthabenden Gruppe, wenn aufgrund der polizei-
lichen Lagebeurteilung die Annahme gerechtfertigt ist, dass im über-
wachten Bereich eine besondere Gefährdungssituation besteht.

3Für eine unmittelbar notwendige Fahndung können Sequenzen reprodu-
ziert und an die Strafverfolgungsbehörden ausgegeben werden.

Art. 5

lBei Verstössen gegen Gemeindeerlasse nach Art. 9 Abs. 2 des polizei-
reglements steht der Sicherheitsverwaltung das Recht zu, auf der Polizei-
station in die gespeicherten Video-Aufnahmen Einsicht zu nehmen.

2Im Übrigen wird in gespeicherte Video-Aufnahmen nur auf Anweisung
des zuständigen Untersuchungsríchters bzw. der zuständigen Untersu-
chungsrichterin Einsicht genommen.

3Auf Schulanlagen mit Video-Überwachung kann durch den zuständigen
Schulleiter Einsicht in die gespeicherten Video-Aufnahmen genommen
werden.

Art. 6

lsämtliche Aufschaltungen der Aufnahmen in Echtzeit und die Zugriffe
auf das gespeicherte Bildmaterial werden protokolliert. Die Protokollie-
rung umfasst den Grund der Aufschaltung bzw. des Zugriffs sowie die
Informationen, von welcher Person die Aufschaltung bzw. der Zugriff
ausgegangen ist und welches Bildmaterial gesichtet wurde.

2Das Datenschutz-Kontrollorgan entscheidet über Zeitpunkt und periodi-
zität der Berichterstattung durch die Polizeistation Rapperswil-Jona. In
der Regel sind die Protokolle der städtischen Fachstelle für Datenschutz
monatlich zuzustellen.
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Datensicherheit

Datenschutz-
Kontrollorgan

Art. 7

lDie Video-Aufzeichnungen sind geschiltzt aufzu bewahren. Der Verlust
oder die Manipulation der Daten etwa durch Diebstahl, unbefugte Ver-
nichtu ng, zufälligen Verlust, Fä lschu ng oder widerrechtl iche Verwendu ng
ist mittels geeigneter Massnahmen zu verhindern.

2Insbesondere ist

a) der Zutritt zum Speicherraum für Unberechtigte durch Einsatz von
geeigneter Technologie zu verunmöglichen,

b) dafür zu sorgen, dass die digitalen Speichermedien in einem in bauli-
cher und klimatischer Hinsicht geeigneten Raum aufbewahrt werden,

c) ein unerwünschter Datentransfer in andere Systeme auszuschliessen,

Art. I
lDie städtische Fachstelle für Datenschutz überwacht die regelmässige
Durchführung der Video-Überwachung u nd kontrol liert insbesondere, ob :

a) Aufschaltungen und nachträgliche Einsichtnahmen rechtmässig erfol-
9êî,

b) Aufzeichnungsmaterial nach Massgabe von Art. 9 Abs. 3 des Polizei-
reglements gelöscht wird.

2sie ¡st in ihrer Kontrolltätigkeit unabhängig und erstattet dem Stadtrat
über festgestellte Mängel Bericht und beantragt die erforderlichen Mass-
nahmen.

Art. 9

Schtussbestimmung lDieses Reglement bedarf der Genehmigung des zuständigen kantonalen
Departements.

2Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten.
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